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MELCHIOR - ABSCHIEBUNGSHAFT - KOMMENTAR 
ANHANG: Entscheidungen im Volltext 
OLG Celle 
vom 16. Oktober 2003 
- 17 W 80/03 - 

Zur Unbegründetheit des Haftantrages bei ungeklärter Dauer der Passersatzbeschaffung 

Zitierweise: OLG Celle v. 16.10.2003 bei Melchior, Abschiebungshaft, Anhang

Zum Verfahrensverlauf 

Der Betroffene ist passloser marokkanischer Staatsangehöriger. Auf Antrag der Ausländerbehörde (Beiteiligte) wurde der Betroffene am 30.04.2003 in Abschiebungshaft genommen. Während des zweiten Beschwerdedurchgangs (nach Zurückverweisung durch das OLG) hat die Ausländerbehörde am 01.07.2003 den Haftantrag zurückgenommen. Im anschliessenden Streit über die Auslagen des Betroffenen, der Gegenstand der Entscheidung des OLG Celle ist,  hat die Ausländerbehörde erklärt, Hauptgrund für die Rücknahme des Haftantrages sei gewesen, dass nicht absehbar war, wann ein Passersatzpapier durch die marokkanische Botschaft ausgestellt werde.
Wortlaut der Entscheidung 

17 W 80/03 
12 T 5/03 Landgericht Lüneburg 
21 XIV 4057 B Amtsgericht Lüneburg 

Beschluss 

In der Abschiebehaftsache 

des marokkanischen Staatsangehörigen 
..................... 

hat der 17. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Celle durch .......... 
am 16. Oktober 2003 

beschlossen: 

Auf die sofortige weitere Beschwerde des Betroffenen vom 22.  September 2003 wird der Beschluss der 12. Zivilkammer des Landgerichts Lüneburg vom 4. September geändert. Die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen Auslagen des Betroffenen werden der Beteiligten auferlegt. 

Gründe : 

l. 

Durch Beschluss des Amtsgerichts Lüneburg vom 30. April 2003 (BI.6 d.A.) ist gegen den Betroffenen Abschiebehaft angeordnet worden. Die sofortige Beschwerde der Verfahrensbevollmächtigten des Betroffenen vom 14. Mai 2003 (BI.11 d.A.) hat die 12. Zivilkammer des Landgerichts Lüneburg mit Beschluss vom 3. Juni 2003 (BI.73 d.A.) zurückgewiesen. Auf die dagegen gerichtete erhobene weitere sofortige Beschwerde vom 17. Juni 2003 (BI.82 d.A.) hat der Senat mit Beschluss vom 26. Juni 2003 die Entscheidung des Landgerichts Lüneburg aufgehoben und das Verfahrens an das Landgericht zur erneuten Entscheidung 
zurückverwiesen. Mit Schreiben vom 1. Juli 2003 (BI.105 d.A.) nahm die Beteiligte - ohne Angaben von Gründen - den Haftbefehlsantrag gegen den Betroffenen zurück. Mit Beschluss vom gleichen Tag hat die 12. Zivilkammer des Landgerichts 
Lüneburg (BI.107 d.A.) den Sicherungshaftbefehl gegen den Betroffenen aufgehoben und zugleich festgestellt, dass eine Kostenerstattung nach § 16 FEVG nicht erfolgt. Auf die dagegen gerichtete erhobene weitere sofortige Beschwerde vom 
15. Juli 2003 (BI.121 d.A.) hat der Senat mit Beschluss vom 25. Juli 2003 (BI.151 d.A.) die Entscheidung des Landgerichts Lüneburg aufgehoben und das Verfahrens an das Landgericht zur erneuten Entscheidung zurückverwiesen. Mit Beschluss vom 4. September 2003 (BI.144 d.A.) hat die 12. Zivilkammer des Landgerichts Lüneburg eine Auslagenerstattung zugunsten des Betroffenen erneut abgelehnt. Dagegen richten sich die weitere sofortige Beschwerde des Betroffenen vom 22. September 2003 (BI.151 d.A.). 

II. 

1. Die form- und fristgerecht erhobene sofortige weitere Beschwerde des Betroffenen ist statthaft, weil die es sich bei der angefochtenen Entscheidung um eine Erstentscheidung über die Verfahrenskosten handelt (§§ 27 Abs.2, 20a Abs.1 Satz 2 FGG ). Sie führt auch zum Erfolg, da der Betroffene die Erstattung 
seiner notwendigen Auslagen von der Beteiligten ersetzt verlangen kann. 

2. Dem Landgericht ist darin zuzustimmen, dass sich der Frage der Auslagenerstattungspflicht nach § 16 Abs.1 FEVG regelt. Ebenso zutreffend ist das Abstellen auf den Zeitpunkt der Antragstellung. Die außergerichtlichen Kosten des Betroffenen sind der beteiligten Gebietskörperschaft nur dann aufzuerlegen, wenn von vornherein ein begründeter Anlass zur Antragsstellung nicht vorlag (vgl. KG, FGPrax 1998, S.199; BayObLGZ 1979, 211, 213). So liegen die Dinge hier. Die Beteiligte hat nämlich mit Schreiben vom 12. August 2003 (BI.136 d.A.) darauf hingewiesen, dass „Hauptgrund für die Rücknahme (des Haftantrags) war, dass 
nicht absehbar war, wann ein Passersatzpapier für den o.G. (Betroffenen) durch die marokkanische Botschaft ausgestellt wird". 

Nicht nur die Gerichte, sondern auch die den Haftbefehl beantragende Behörde sind wegen der mit Freiheitsbeschränkungsmaßnahmen stets verbundenen erheblichen Grundrechtseingriffe gemäß Art.20 Grundgesetz an den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gebunden. Der rechtsstaatliche Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gebietet dabei nicht nur, im Falle der Undurchführbarkeit der Abschiebung 
von der Sicherungshaft abzusehen, sondern zwingt auch dazu, das öffentliche Interesse an der Sicherung der Abschiebung und den Freiheitsanspruch des Betroffenen gegeneinander abzuwägen (Brandenburgisches OLG, FGPrax 2002, 280, 281). Für die so gebotene Abwägung muss seitens der den Sicherungshaftbefehl beantragenden Behörde zumindest eine Vorstellung darüber bestehen, mit welcher Haftdauer in etwa zu rechnen ist. Die erforderliche Güterabwägung kann sonst nämlich nicht vorgenommen werden kann. 

Da eine Veränderung der Sachlage im Laufe des Verfahrens nicht eingetreten ist, vielmehr der zu beurteilende Sachverhalt von Anfang an bekannt war, hätte die Beteiligte für sich spätestens bei Haftantragstellung prüfen müssen, wann mit gewisser Wahrscheinlichkeit mit dem Ausstellen der von Anfang an notwendigen Pass-Ersatzpapieren und der Abschiebung des Betroffene gerechnet werden könne. Es ist nicht ersichtlich, dass die Beteiligten und die von ihr in Anspruch 
genommenen Fachbehörden des Landes (Landeskriminalamt) bei den gebotenen Anstrengungen nicht über ausreichende Auskünfte über die üblichen und damit auch wahrscheinlichen Verhaltensweisen der insoweit zu beteiligenden marokkanischen Behörden verfügen können. 

Dadurch dass die Beteiligte ganz offensichtlich Bemühungen und Überlegungen zu diesem Punkt unterlassen haben, war ihr die erforderlich Verhältnismäßigkeitsprüfung gar nicht möglich. Wenn z.B. wie im Fall Tunesien auch für das Nachbarland Marokko feststehen würde, dass mit der Ausstellung eines Pass- Ersatzpapiers nicht vor Ablauf der Frist von 6 Monaten des § 57 Abs. 3 AuslG gerechnet werden kann, stünde damit von vornherein fest, dass die Haft zur Sicherung der 
Abschiebung bei loyal bei der Beschaffung der Papiere mitarbeitenden Betroffenen von vorn herein ihren Zweck verfehlen muss und damit nicht rechtmäßig ist (vgl. LG Berlin NVwZ-Beilage l 2/2001, S.24). Der Betroffene hätte für einen solchen Fall gar nicht erst in Haft genommen werden können. In diesem Zusammenhang weist der Senat weist darauf hin, dass die Abgabe einer sogenannten Freiwilligkeitserklärung nicht zu den Mitwirkungspflichten eines Ausländers gehört. Die Unterzeichnung einer inhaltlich unzutreffenden Erklärung freiwillig ausreisen zu 
wollen, ist weder zur Sachverhaltsaufklärung erforderlich noch dem Ausländer zumutbar (Senatsbeschluss vom 8.10.2003, 17 W 81/03; KG FG Prax, 2000, 83; OLG Frankfurt NVWZ, Beilage 1999, 120; OLG Hamm, 19 W 20/01; LG Berlin, NVwZ Beilage l 2/2001, 24). 

Der Haftbefehlsantrag der Beteiligten war daher von Anfang an unbegründet. Die Beteiligte hat somit dem Betroffenen die zur zweckensprechenden Rechtsverfolgung notwendigen Auslagen zu erstatten. 

Diesseits in das Internet eingestellt am 24.10.2003.
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